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Kollektive oder individuelle Steuerung 
der Umwelt? 

I. Ökonomische Grundlagen 

Der folgenden Argumentation liegen zwei normative Prämissen der Wohlfahrts
ökonomie zugrunde. Priimisse 1: Die Konsequenzen von Handlungen werden 

bewertet mic Bezug auf die Präferenzen der Individuen in einer Gesellschaft. 

Problematisch an dieser Prämisse isr das Fehlen einer expliziten Theorie der Bildung 

von Präferenzen. I Sie wird einer Prämisse vorgezogen, die von polirisch oder ethisch 

geserzten Wertungen ohne Bezug auf Individuen ausgehr. Prämisu 2 : Wenn die 

Individuen über adäquate Informationen verfügen, wissen sie selbst am besten, was 

für sie gur isr. Kritiker dieser Prämisse denken m egoiscische Umweltzerstörung 

ohne Rücksicht auf die Lebensgrundlagen gegenwärtiger und zukünftiger Genera

tionen. Im Komen des hier vorgelegten Ansatzes soll dieses Problem durch 

geeignete Institutionen gelöst werden, nicht durch Befolgung einer Prämisse, die 

Drinen (,dem Staat') das Recht zuspricht, auf Grund ihrer Ziele anstelle der 

Individuen zu entscheiden, was für diese gut sei. Auch das (ökologische) Wissen 

s[aatlicher Instanzen ist nicht automatisch höher als das von Individuen. Ist aus 

Gründen der Ersparnis von Informationskosten zemrale Informationsbeschaffung 

und -verarbeitung dezentraler überlegen, folgt daraus nicht staatliches Handeln 

anstelle der Individuen. Vielmehr ist WeItergabe zentral beschaffter und verarbeite

ter Informationen an die Individuen geboten. 

Neben den genannten normativen Prämissen sind zwei grundlegende Erkennrnisse 
der positiven Ökonomie wichtig: Umwelt ist erstens ein knappes Gut . Umwelt

schonung verursacbt daher, unabhängig vom gewählten Instrumenr, Opporrunitäts

kosten. Opportunitätskosten sind mehr als nur Ausgaben. Sie sind diejenigen 

Kosren, die bei der Wahl einer Hmdlungsalternative durch den Verzicht auf die 

nächstbeste entstehen . Dies läßt sich gUt am Beispiel der Umwdtmoral illusrrieren. 

Sie impliziert neben Ausgaben auch den Verzicht auf Annehmlichkeit oder Zeirer

sparois (Tempo 100 dem Wald zuliebe). Folge der Knappheit sind auch Konflikte 

über Nutz.ungs:lOsprüehe. Sie treten zwar in erster Linie zwischen Produzenten/ 

dem Staat und Konsumenten auf. Jedoch sind sie auch innerhalb der Gruppe der 

Produzenten und der der Konsumenten zu beobaducn. Zudem ergeben sie sich 

nicht nur bei heterogenen, sondern selbst bei homogenen Präferenzen. 

Umwelt ist zweitens ein Kollektivgut. Im Unterschied zu privaten Gütern kann sie 

gleichzeitig von vielen genutzt werden. Folge davon ist das AuÜreten externer 

Effekte : Kosten und Nutzen von Handlungen verbleiben nicht, wie bei privaten 

Gütern, beim Produzenten oder Verbraucher. Vielmehr werden Kosten der Um-

I DIC~C$ Ddi:l.ll ,~rljut allerdings vor dem Hintergrund der Schwachen .llCrn,,,v(r Ans.1tz" on Go
Wiche. 
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weltnutzung Drinen angelastet, ohne dafür ein Entgelt zu entrichten (Analoges gilt 
für Verbesserungen der Umwdtqualiräl). Daher werden externe Effekte häufig als 
Ursache von Marktversagen angesehen. Dies unterstellt, wenn auch meist implizit, 
daß der STaat das Problem externer Effekte besser lösen könne. Ist das nicht der Fall, 
macht die Rede von Markeversagen keinen Sinn.' 
Knappheitskonflikte werden in einem Marktsystem über den Preismcchanismus 

ausgetragen . Die kaufkräfTige Nachfrage ergibt sich 2US den Präferenzen gewichtet 
mit dem Einkommen. Es finde! daher Wohlfahrumaximierung im utilitaristischen 
Sinne statt: Die Güter und Dienstleistungen strömen dorthin, wo sie den größtmög
lichen Nutzen stiften. Eben daran entzündet sich regelmäßig Kritik. Sie stellt ab 
entweder auf moralisch unerwünschte Verteilungswirkungen (,die Reichen, bufen 

sich die Umwelt auf Kosten ,der Armen.) oder auf Verletzung von Freiheitsrechten . 
Erneut wird bei dieser Kritik - impliLit - unterstellt, daß Institutionen wie Staat 
oder Recht die individuelle freiheit besser schützen als der Markr. 
Der erste Einwand lastet Verteilungsproblcme der InSTitution Markt vorschnell an. 
Der Allokationsmechanismus funktioniert nämlich innerhalb weiter Grenzen unab
hängig von einer bestimmten Verteilung. Waren Einkommen und Vermögen gleich 
verteilt, würden die Preise allein die relative Bewertung der Güter durch die 
Individuen widerspiegeln. Eine gewünschte Einkommens- oder Vermögensvertei
lung kann jedenfalls weder vorrangiges Ziel noch Beuneilungskriterium eines 
umweltpolitischcn Instrumentes sein. Der Voneil einer Verwendung des Marktme
chanismus liegt (relativ zu anderen Institutionen) in der Berücksichtigung individu
eUer Präferenzen, in der Nutzung idiosynkratischen Wissens, in der kostengünsti

gen Regelung einer Vielzahl von Konflikten sowie in der Setzung richtiger An
reIze. 
Der zweite Einwand wendet sich grundsäcdich gegen das utilitaristische Kalkül. 
Ihm wird die Tradition des Liberalismus entgegengehalten. Sie besagt etwa in der 
vertragscheoretischen Begründung der Verfassung 11 Ja Rawls l oder Buchan:m\ daß 
die in einem >Idealzustand, gefundene Verfassung die ursprüngliche Vcneilung der 
Rechte festlegt. Veränderungen individueller Rechtspositionen sind auf dieser 
Grundlage nur durch freiwill.ige Vereinbarungen möglich. 
Dem Schutz individueller Freiheitsrechte vor nicht konsentierten Eingriffen Dritter 
soll das Rechtssystem dienen. In Abschnitt 4.2. wird gezeigt. daß es für den Bereich 
der Umwelt dieser Aufgabe nicht gerecht wird, und zwar durch eine systematische 
Tendenz zugunsten von Entscheidungen, die vom Staat getroffen werden. Vermut
lich aufgrund einer vordergründigen Sicht der Kollekrivguteigensehaftcn von Um
welt erfolgt die Begründung, Verstärkung oder Abschwächung von Rechtspositio
nen für Umweltnulwng wie selbstverständlich auf kollektiver Ebene durch den 
Staat und insbesondere die Bürokratie. Dabei übersieht der - in Verbindung mit der 

1 Um Jen An,prü~hen (EfEi7.I(nz), die- an den Mark, gosldl, werden, zu genugC"n, müßle der $L1~1 
Kolleknvgütcr In der von den IndiVIduen gewünschlen Qu.lit:il und Menge zur Vcrlugung. "dien und 
di~ FinanZIerung In <mer W~ISC r"ßcln. daß "c der Individuellen Z.ahlungsb.reJlsch.l, entspncJII. D,von 
lunn bel den gängIgen Mehrhellscntscheldungcn kelnc Rede sCtn. 8" diffcrcnz,(ncrcn Methoden d.r 
Nachlr.lgecmhiill""g wIrd das Trmbre .. t.nrorproblem vlrul~nI; Wird noch dcr lndivldudJrn z.,hlung.
bercusch.1I ge/ragt. bcsleht Cln AnreIZ, eIne nledngerc .15 die t.ll.<ächlich gewünsch,. Menge anzugeben. 
Stl":lteglschcs Vl:rh~I,Cil "I möglich. wenn die IndiVIduen (wegen der Nichuusschlidlb"rkw vom 
Nutzen der KolickuvgulC"r) davon ausgehen können, daß :u>dcrc ih,e Zahlungsbereltsch.-ut '0 <nt/uillen, 
d>ll d.s GUI in .usre .. ,hendC"/ll M.Jle .1ngebolcn WIrd und das IndiVIduum dann ko.uenlos von den 
po.mven externen Effekten profilieren kann. vgl. J. Frank, M"k, versus S'3.>t. Zur Mli!< Clner CIuQgo
Doktnn. In: Ökononue und Gc.scllschJn., J.u,rbuch " Die Neokb.ssik und ihrt Herausforderungen, 
19RJ, S. ~S7....z98. 

) J. lUwls, A Thcory 01 Justice. Oxford '97' (d!. '970· 
4 J . M. Buchan>n. 111< L,m,ts 01 Libeny. ßelwren Anarchy and Levl •• h>n, Chic~go '97\. 
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Betonung von Marktversagen - weit verbreitete Ruf nach einer Ausweitung staatli
cher ßdugnisse die Existenz von StaatSversagen.5 Die bereitS vor Jahrzehnten in der 
Ökonomie entwickelte Theorie der StaltStätigkeit hat vor allem die unterstellte 
Gemeinwohlonentierung kritisch Unler die Lupe genommen. Daher muß die Beur

teilung institutioneller Alternativen unter Einbeziehung der jeweiligen Kosten 
alternativer Regelungen erfolgen . Zu diesen Kosten zählt nicht nur der Ressourcen

verbrauch, sondern vor allem auch die Nichtberücksichtigung individueller Präfe
renzen und idiosynkrarischen Wissens. 6 

2 . Ökologie versus Ökonomie 

In der Ökonomie wird angenommen, daß das Individuum - .. . unter allen ihm zur 
Verfügung stehenden Handlungs~lterna(iven jene wählt, die ihm einen maximllen 

Nur.wn stiften- .7 Individuen werden als methodischer Ausgangspunkt gewählt, da 
sie, nicht >die Gesellschaft(, handelnde Subjekte sind. Wichtige Aspekte gesellschaft

licher Venniulung stehen im Zentrum der ökonomischen Theoriebildung: Die 
Irnerdependenz individueller Handlungen wird nicht nur auf Märkeen, sondern 
auch in nichtmarktlichen Organisationen untersucht. Die Qualität der Erklärungs
ansätze sollte nicht danach beurteilt werden, ob die Annahmen oder Ergebnisse 

'gefallen<, sondern danach, wie gut Erklärungen und Prognosen im Vergleich LU 

denjenigen sind, die von anderen Disziplinen vorgelegt werden . 

Der Verständigung von Ökologen und Ökonomen steht häufig sprachliche Verwir
rung entgegen. So etwJ, wenn Ökologen Optimierung start Maximierung fordern . 
Sie übersehen, daß Nutzenmaximierung bei Verwendung knapper Güter nichts 

anderes als eine Opumierungsaufgabe darstelle. Ähnlich ist es mit dem aus thermo

dynamischen Gesetzen abgeleiteten ,energetischen Imperative Verschwende sowe
nig Energie wie möglich, nutze sie so eHjzient wie möglich. 8 Tatsächlich ist die 

geforderte Minimierung der Energieverwendung lediglich eine Umfonnulierung der 
Nutzenmaximierung: Erziele die hochstmägliche Energieeinsparung; maximiere die 
niedrigste Entropie. 

Einern ebenso weit verbreiteten Mißverständnis zufolge unterstelle, ja befördere die 
Ökonomie egoistische und ausschließlich auf den Erwerb materieller Güter bezo
gene Motive. TatSächlich besagt die ökonomische Verha/tensannahme nichts über 
konkrete Zielsetzungen der lndividucn. Da sie nur annimmt , daß die Individuen 
ihre eigenen Interessen verfolgen , die sich auch auf die Natur oder die Lebensbedin
gungen zukünftiger Generationen beziehen können, steht sie nicht im Widerspruch 

zu einer - wie immer gearteten - >ökologischen Rationalität<. 

Die beklagte Naturzerstörung/ die längst auf die Menschen selbst zurückwirkt, ist 

nicht allein Folge individueller Nutzen- oder Gewinnmaximierung, Sie ist vorrangig 

l ehr. Wolf ,r ., A Th«lne of Nonm .. kcl Failurc: Framework for Implem.nl."oo An,lySls, In: Journ.I 01 
L,w md uonoml<:s JO, 1979, $. 'O?-' 39· 

6 Zur Methode de. IOSulullonenvcrgkoch$ vgl. J. F~k, •. , .0 _ 
7 F.HilSlinger, J.Schn eider, Oie Relevanz der Gk"hgtwlChl$theont, m: ÖkonomIe und G~sellsch a fl, 

Jahrbuch I, •.• . 0_, S_ 7. 
8 VgJ. G. Zdlenun, Abs<:h\Cd ,"Om Lev .. th:>n. Ökologische Aufklärung über po~l).Schc Altcrn ... vcn, 

Hmthurg '979: J. Huber, Ökolog.schc Wirt,chm, m: G .Michtisen el. ... 1. <Hrsg.}, Ocr Fischer Öko
Alm:>nlch, FrVlkfun/)'vhm ,,80, S. J~6--J60. 

9 Sie '" mch aus Zenen überliefen, In denen es weder Kapitalismus gob. n<>t:h matCllclks Wohingehen das 
dommant~ Zid der Indivtduen WOIr, vgl. H . Möller CI ~ I .• Die Umwehökonom ik. Ein Üb"blick zur 
Einführung "1 die ökonomis<:he An.ly .. von Umwdlproblemcn, Könlgsltlnrr,_ '9RI. 
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Konsequenz der Randbedingungen, innerhalb derer die Individuen ihre Interessen 
verfolgen. Ökonomen sehen die Ursachen ressourcenvergeudender, individuellen 
Interessen nicht entsprechender, d. h. ineffizienter Nutzung der Natur in der 
unzulänglichen Zuweisung von Verfügungsrechten sowie daraus resultierenden 
falschen Knappheitssignalen. Ein Gut, dessen Nutzung dem Verwender nicht die 
Kosten (Schäden) signalisiert, die anderen auferlegt werden, vermittelt den Ein
druck, seiner Verwendung seien keine Knappheitsgrenzen gesetzt. Falsche Sign31e 
und Anreize bewirken für die Umwelt verhängnisvoUes Verhalten. 
Der empirische Gehalt der theoretischen Annahme wird durch reale Mechaoismen 
>aufgefüllt<: Markewiruchaftlich-kapital.istische Systeme fördern Ich-bezogenes 
Statt kooperatives Handeln ,hinter dem Rücken der Individuen<. Es liegt in der 
Entwicklungslogik des Systems, im Prin:t.ip alle Bedümisse von Individuen über 
Märkte zu befriedigen, sofern eine entsprechende Produktion profitabel ist, also :auf 
ausreichende Nachfrage trifft. Sofern sich neue Produkte auf Märkten durchsetzen, 
verlieren traditionale, normoriencierce oder solidarische Verhaltensweisen an Be
deutung. Die Individuen erfahren, daß soziale Anerkennung für derartiges Verhal
ten zurückgeht und/oder ihr Einkommen im Vergleich zu denjenigen geschmälert 
wird, die sich markt- start norrnkonforrn verhalten. Folge davon ist eine A ushöh
lung tradierter Normen. '0 

J. Kollektive Steuerung der Umwelt 

3.1. Die Moral 

3.1.1. Norm- VersliS Pretsslel4l?rung 

Die genannten Mechanismen sind auch im Falle der Umwelt beobachtbar. Es 
überrascht daher nicht, wenn Ökologen betont moralisch argumentieren. 11 Inhalt 
wie Stoßrichtung ihrer Forderungen gehen jedoch häufig am Kern des Problems 
vorbei. Harmonie-, Gleichgewichts- und Identifizierungsbeschwörungen täuschen 
in Unkenntnis von Naturgesetzen und ökonomischen Einsichten darüber hinweg, 
daß jegliche Produktion die Natur als Tnput benötigt - unabhängig davoo, ob die 
Produktionsweise agrarisch oder industriell, kapitalistisch oder sozialistisch isl. Der 
Mythos einer Gleichseczung von unberührten Ökosystemen mit vorindustriellen 
Lebensweisen erzeugt falsche Erwartungen. Er täuscht die Möglichkeit einer Wahl 
zwischen einer Welt vor, in der die Menschen ,im Gleichklang mit der unberührten 
Natur. leben, und einer Welt der Naturzerstörung. Übersehen wird d3bei, daß wir 
nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Arten und Ausmaßen an Nutzung der und 
Einwirkung auf die Natur haben. Aufgrund vergangenen und gegenwärtigen Ver
haltens werden diese Entscheidungen dringender und der Spielraum enger. 
Konzentration moralischer Kritik auf die "zersrörerische Logik von Marktgeset
zen« ignoriert, daß Märkte nicht funktionieren ohne eine Kollekrivinstanz, die 
exklusive und durchsetzbare Verfügungsrechte garantiert. Ökologische Kritik an 
der Vorstellung, nun auch die Verfügungsgewalt über die Natur einer anarchischen, 
die Vereinzelung förderoden Ordnung anzuvertrauen, erliegt daher einem falschen 

10 Vgl. H. Holländer, Die Th~"Ollc so'-I.I., WlChSlum'llrcnun, In: ÖkonomIe' und Gescllschllt, Ja.hrbuch 
J: Jcn..,iLS von Stoa! und Kapnil. Frankfun, N."" York '98S, S. 14-14. 

1I Vgl. R. P. Lowry. To"-',rd a R.d'e'] Vi"", oE th. [cologlc,! CnSl<. Cnvlr<>omcnul Albm, I, '97', 
s. Ho-H9: l. [llIeh , Selbs<begrenzung. Eine poliu<ehc Knlik d .. Technik., Rtlnb<k 1980; M. Maren
Gnesebach, Stellung bezIehen. Einführung In clhL<Chc Probleme, Gottlngcn '981. 
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Verständnis der Funktionsbedingungen von Marktwirtschaften. U Es ist verfehlt, 
einen de,emralen Entscheidungsmechanismus dafür zu kritisieren, daß Kollektivbe

dürfnisse in ihm keinen lenkenden Einfluß haben.') Zudem gilt für Märkte das 

gleiche wie für die Institueionen Sta~l und Reche. Sie enchalten keinen Automatis
mus, Umwelt als knappes Gut zu behandeln und KoUektivbedürfnisse zu berück
sichtigen. Alle zur Beeinflussung der Umweltqualicät verfügbaren Instieutionen 

benötigen gleichennaßen seeuernde Kollekeivemscheidungen. In Demokraeien wer
den diese nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. 

Nonnen sind dagegen als Verhaltensvorschriften für Umweltnut,ung im Detail 
nicht geeignet. Sie sagen den Individuen nicht, welche Art und wieviel UmweltbeJa
stung als Folge ihrer vielfähigen Handlungen (einzeln oder in der Summe) moralisch 
vertretbar ist. Da nahezu jede menschliche Handlung in den Naturkreislauf ein

greift, müßten unübersehaubar viele Normenkataloge erstelle und beachtet werden. 
Allein die immensen, individuell anhllenden Infonnationskosten machen ökologi

sche Nonnen zum untauglichen Instrument der Handlungssteuerung. Außerdem 
lösen singulär<: Verha.ltenserwartungen ökologische Zielkonllikee niche. 
Sind in den Güeerpreisen die Kosten der Naturnuezung enthalten, werden uno accu 
richtige Signale für das Verhalten gesetzt, rnformationskosten gesparr und KonOikte 

im individuellen Optimierungskalküllösbar. Kritiker von Märkten scheinen Verhal
tcnsnormen deshalb preislicher Steuerung vorzuziehen, weil sie vermeintlich 
Gleichbehandlung implizieren. Eine derartige Unterstellung hält näherer Betrach
tung nicht stand. Auch wenn Normen von allen Individuen dieselben Handlungen 
erwarten, bewirkt ihre Beachtung höchst unterschiedliche Kosten. 
Bei korrekter preislicher Steuerung, die alle Kosten der Umweltnutzung in das 
Produktionskalkül einbeziehe, werden umweltschonende Produkte, ceteris paribus, 
im Vergleich zu umwelebelastendcn billiger. In Befolgung ihres Eigeninteresses 

werden Individuen diejenigen Güter kaufen, für die sie sich bei Beachtung entspre
chender ökologischer Normen zu entscheiden hätten. Das Ergebnis wäre insofern 
gleich. Unter Berücksichtigung ihres Einkommens können sie ihre eigenen Präfe
renzen verfolgen. Zugleich enthüllen sie ihre Zahlungsbereirschafe für die ge
wünschte Umwclcqua.lität. Für Konsumenten und Produzenten werden Anreize zur 
Herstellung und zum Verbrauch weniger umweltbdastender Produkte geschaffen. 

1m Vergleich zu Normen Sparen Märkte jedoch Inforrnationskostcn. Sie geben den 
Individuen außerdem im Rahmen ihres eigenen Opeimierungskalküls Wahlmäglieh
keiten :Lwischen Alternativen. 

).1.2. ÖkologISche Nonnen und Zwang 

Da eine neue Umweltethik die Interessen der Individuen in unterschiedlicher Weise 
berührt und kurzfristig nicht nur Vorte.ile bringt. kann allgemeine Akzeptanz nicht 
erwartet werden. Die erforderliche Gleichschaltung individuellen Handclns bedingt 

11 Mirktc erfüllen bereit' als solche Pd{crrnun für Kollekllvgiiter. Sie werden I<!cht übersehen. weil 
ryp,scherwe,sc orwun.d"e Resuhate von InstItulIonen :tls selbSlvcrs,iindlich ~ ... dem Bli~ g~l'2lcn. 
Märkte befriedigen d" Inter..,.., "" etn", kostengunsIIgen und - feh"" - {reihculichen Form der 
Allokation von Re .... ourcen. Bi,herige Versuche, anstell. des Markle, >ndere AUokollonsmf'Chmismon 
zu verw~..,den, haben die in SI. te,etzt.n Erw,nunGen n,eht erfüllt (um MißvCfSl:i.ndnlSsen ~orzubeu
SC/l: Es ist die Rede von Allokauon. nocht von Veneilung). Davon zeugen nlCh, erst jungste Bemühun
g .. n on sozlJli,uschen ländern. burokrallsch< durch marhlich. Allokation ?u crg'nun oder gar Zu 

ersetzen. 
I} In sehs>Incru Widerspruch zur AverSIon gegen ondivlduell. HandJungsrcchlc. WIe "" M'rklc zur 

Voraus..setzung h,ben. stehen glcothuiugc Fordcrungen nach durchsetzbaren Re<:h,en dcr IndivJduen 
auf Gesundheit und lebcn5Werte Umwelt. 
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die Zulluchl zu staatlichen Machtmiueln und repressivem Sozialverhahen.'~ InstilU

lionen zur Kontrolle normgerechten Verhaltens. ausgestattet mit den erforderlichen 
staatlichen Mitteln . ist die Tendenz zur Enrwicklung von Eigeninteressen imma
nent. Die Realisierung sanfter Lebensstile durch detaillierte und sanktionierte 
Verhahensge- und verbote diskreditiert die Ethik und provoziert Widerstand. 
Verzicht auf individuelle Nutzungsmaximierllng, die Märkte auch dann noch 
bieten. wenn ökologische Ziele durch Setzung geeigneter Randbedingungen reali
siert werden, hat hohe Kosten der Freiheit zur Folge. 1I 

So wenig eine neue Moral zur Feinsleuerung des Verhaltens für richtige Umwelt
nutzung geeignet ist. so wichtig iSt sie für Grundsatzentscheidungen. Meine Kritik 
an einer »neuen Moral" als umweltpolitischem Instrument darf daher nicht mißver

standen werden : Die erforderliche Konsensbildung über Art, Verteilung und Aus
gestaltung von Verfügungsrechten über Umwelt wird von der Gemeinsamkeit 

moralischer Überzeugungen bestimmt. Sicherung der Lebensbedingungen kürdtiger 
Generationen isr. d:! ihre Präferenzen nicht bekannt sind. nur über eine neue Moral 
zu gewährleisten. Die individuell zu leistende langfristige Vorsorge. d . h. der 
aktuelle Verzicht auf Ressourcennutzung, hängt entscheidend ab von der Enrwick
lung einer geeigneten Moral. '6 So ist die Ablehnung VOn Technologien, deren 

>Folgekosten<, wie im Falle der Endlagerung von radioaktiven Brennsräbcn oder der 
Genmanipulation, noch. Hundene von Generationen nach uns zu tragen haben. 
vielen ein moralisch.cs Gebor. 

J.2. Der Staat 

J.2.1. Ge- und VerboIe 

Ge- und Verbote sowie Auflagen sind das z.enrr:lle umwellpolitische Instrument in 
den meisten Industriestaaten. Sie impliz.ieren Vorschriften für Haushalte und Unter
nehmen hinsichtlich der Verwendung von Produktionsfakroren, der Technologien 

(Kernkrafrwerksrypen. Katalysator, Wirbelschichrfeuerung), der Eigenschaften der 

produzierten Güter (phosphatCreic W3schminel. FCKW-freic Sprühdosen) und der 
Schadstoffbelastungen (Emissions- und Immissionsgrenzwerte). Ge- und Verbote 
werden nicht nur von Juristen, Technikern und der Mehrt.ahl der Politiker (ein
schließlich der Bürokratie) bevorzugt. Auch bei Umweltschützcrn und in der 
Öffentlichkeit wird der Ruf nach diesem Instrument verständlicherweisc immer 
dann laut. wenn die Zerstörung der Umwelt wieder einmal akut ist. Das Instrument 
scheint klar. einfach, bürokratisch handhabbar sowie schnell wirksam z.u sein. 
Schließlich scheint Gleichbehandlung gewährleistet. Kritik wird an zu spätem 
Einsatz, zu niedrigen Grenzwerten sowie z.u laschcr Handhabung geäußert -
weniger am Instrument als solchem. In krassem Gegensatz. zu dieser positiven 
Einschätzung steht die überwiegend negative Beurteilung der Ökonomie. 
Erstens besteht kein ökonomischer Anreiz, staatlich gesetzte Limits zu unterschrei

ten oder umweltfreundlichere Technologien zu enrwickeln. da dies keinen Kosten
vorteil bringt. Eine positive Dynamik soll durch Formulierungen erreicht werden. 
wonach Neuanlagen dem ,Stand der Technik, oder ,der Wissenschaft< zu entspre
chen haben . Deshalb muß der Suat erhebliche Mittel für Grundlagenforschung und 
Technologieentwicklung aufwenden. 

14 VgJ. >uch die Tendenz zum autori,,,,,,n S, ... , bel H. Jon ... , D ... Ponllp Vcn.nrwOrlung. Versuch cm~r 

E,hik für die lCchllologlsd.e ZivIJi •• 1tlon, F,..,nklurt 1979. 
's ,BeIm V .... gl~lch mll UmwclUlcuerung durch Normen muß sdbnversündlich ce,.,,,, p.ribus >rgumen

Ucrt ,,",erden. E.s Sind also Idcnusche UmwcltvcrbC'-<aungen mi'CIIl>ndcT zu vcrglelChm. 
16 Vgl. H.Jona., a.a.O. (Anm.14). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-1-36
Generiert durch IP '52.14.63.59', am 02.05.2024, 22:54:33.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-1-36


Zweitens werden bei idemischen Standards für gleichartige Venusacher unter
schiedliche Reduktionskosten nicht berücksichtigt. Simulationen und empirische 
Untersuchungen zeigen, daß Regelungen, die Knappheitspreise oder Gebühren/ 
Steuern verwenden, Umweltstandards billiger (oder, bei gegebenem Kostenauf
wand, eine höhere Umweltqualität) erreichen. Implizit nehmen Ge- und Verbotsre
gelungen auf Kostcnuntcrschiede dadurch Rücksicht, daß gleich:mige Emissionen 
eben nicht gleich behandelt werden, sondern, ia Abhängigkeit von verfügbarer 
Technologie oder winschafclicher Zumutbarkeit (die häufig eine politische ist), 
recht unterschiedlich (Alt- und Neuanlagen, Motoren mit großem/kleinem Hub
raum). 
Drittens erfordern Wachstum und Inflation laufende Anpassungen, damit einmal 
beschlossene Umweltstandards eingehalten werden . '7 Derartige Anpassungen sind 
aber prinzipiell schwierig (in Genehmigungsverfahren akzeptiertc Schadstoffmen
gen müßten laufend korrigiert werden) und angesichts der bekannten Wirkungs
weise politisch-bürokratischer Systeme schwer durchsetzbar. Schließlich erbringen 
Ge- und Verbote keinen fiskalischen Ertrag, der als Ersatz für andere Steuern, 
Alclastsanierung, Forschung oder Entschädigung verwendet werden könnte. 
Es stellt sich angesichts der massiven ökonomischen KIitik die Frage, wieso auch die 
Industrie eine deutliche Vorliebe für staatliche Imerventionen in unternehmerische 
Entscheidungen und eine Abneigung gegenüber Verfahren hat, die sich des Preisme
chanismus bedienen. Zwei Gründe sind wohl dafü( maßgebend. Zum einen stellen 
sich Ge- und Verbote als scharfe Waffe dar. Sie beruhigen die Öffentlichkeit, lassen 
aber genügend Spielraum für Verhandlungen. Über den Stand von Wissenschaft 
oder Technik, vor allem über >wirtschaftliche Zumutbarkeit,. läßt sich creftlich 
streiten. Da es dabei um technisches Know-How und unternehmensinterne Daten 
geht, hat die Winschaft einen enormen Inforrnarionsvorteil gegenüber der staatli
chen Bürokratie. Die Art des Instruments, nicht erst lasche Implementauon. macht 
also die Waffe stumpf. Zum anderen erhalten bereits genehmigre Betriebe gegenüber 
Newcomern einen Kostenvorteil. da letztere bei Veränderungen des Standes von 
Wissenschaft und Technik mit höheren AuOage.n konfrontiert werden . 'S 

Dennoch kann auf Ge- und Verbote in absehbarer Zeit nicht verzichtet werden. Sie 
sind dann angebracht, wenn die schädliche Wirkung selbst geringer Mengen be
stimmter Produkte oder Emissionen eindeutig ist oder wenn exogene EinOüsse 
(Witterung) eine rasche Änderung von Standards erfordern (Smog). Instrumente, 
die mit dem Preismechanismus arbeiten, würden in diesen Fällen nicht schnell genug 
wirken und eine Prognose ihrer Wirkung ist mit hoher Unsicherheit behaftet. 
Schließlich kann die Höhe der KomrolJkosten alternativer Instrumente Ge- und 
Verbor.e nahefegen (Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Schadscoffreduktions
techniken bei Kfz-Abgasen). Vor allem aber wird solange auf Ge- und Verbote nicht 
verzichtet werden können, wie umweltpolitiscnes Handeln lediglich Reaktion auf 
erhebliche und sichtbare Umweltschäden sowie öffentlichen Druck ist! 

J.~.2. Umweltsteuer 

Die Umweltsteuer ist das klassische Instrument, das in wohHahrtsökonomischen 
Lehrbüchern zur Imernalisierung externer Effekte empfohlen wird. Zur Anwen
dung einer Umweltsteuer, die dem Kriterium der Effizienz entspricht, sind jedoch 

'7 Dun:h Au,dehnung der ProJukuon Slc'gt,n der Regel dic Um",chbd,stung. Und dur<:h Inn,toon s",k~n 
die Sch,dcns"~rh,ndcruogskoSlen . 

,8 VgJ. M. 1. M.loney. R. E. McCorm,ck, A Pos .. ,y, Theory 01 EnvJronmen,a1 Quality Regulauoo. on: 
Journ:J of L.w and tconom,cs lS, '981, S.9')-lt3. 
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Informationen über individuelle Präferenzen sowie Schadens- und Verhinderungs
koseen erforderlich, die die staatliche Bürokratie zu annehmbaren Kosten nicht 
erhalten kann . Wird deshalb auf Effizienz verzichtet, verbleibt die Möglichkeit, 
Standards zu scezen.'9 Nach der Bestimmung von Grenzwerten sind Steuersätze so 
festzulegen, daß sich die gewünschte Qualität der Umwelt e.instellt. Bemessungs
grundlage sollte die Wirkung von lmmisswnen auf ,die Gesellschaft, sein. nicht 
einfach die produzierte Schadstoffmenge. Jeder. der die Umwelt belastet. muß dann 
pro festgesetzter Belastungseinheit den entSprechenden Steuersarz entrichten. So 
ergibt sich ein finanzieller Anreiz, durch die Wahl weniger umwcltSchädigender 
Produkte und Teclll1ologien Steuern zu sparen. Dureh schrittweise Anpassung ist 
die Steuer solange zu modifizieren . bis der gewünschte Standard erreiche ist. In de( 
politischen Realität ist allerdings davon auszugehen, daß laufende Veränderungen 
kaum durchführbar sind. 

J.2 .J. Zertifikate 

Bei ökonomischer Betrachtung implizieren Ge- und Verbote ebenso wIe eine 
UmwellSteuer faktisch öffentliches Eigentum :In Umwelt. Gegen Erfüllung von 
AuOagen oder Zahlung einer Steuer erhalten Private vom Staat Umwelmutzungs
rechte . Dies ist bei der Steuer besonders deuclich, da das monetäre ,Äquivalent' 
sichtbar ist. Bei Ge- und Verboten oder Genehmigungen dagegen ist die Parallele 
weniger offensichtlich, da hier Kosten der Umwehnutzung indirekt als Schatten
preise erscheinen (Katalysator. Investitionen in spezielle Technologien, Filter. Re
cycling oder Beseitigung anfallender Schadstoffe). Da bei direkten staatlichen 
Eingriffen (AuOagen) bestimmte Produktionstechniken oder SchadstoHemissionen 
jenseits einer bestimmten Grenze verboten (andere dafür vorgeschrieben oder 
erlaubt) werden. scheint die Umwell einem preisgesteuenen Tauschprozeß entzo
gen und Umweltnutzung nicht privatisiere zu sein . Eine derartige Betrachtung 
erliegt der Symbolkraft des Instrumentes. Sie übersieht, daß die genehmigte Tech
nologie oder Sehadstoffemission ein vom Staat zugeteiltes Nutzungsrecht an Um
welt bedeutet. für dessen Erwerb Kosten anfallen - die allerdings eben nicht als Preis 
für die Nutzung direkt an den Staat gezahlt werden. 
Macht man sich dies klar, wird die Idee eines Marktes für Umweltzertifikate'° 
weniger befremden. Nicht nur soll der Preismechanismus zur anreizgerechten 
Steuerung der Umweltqualilät genutzt (wie bei der Umwelcsteuer), sondern die 
Preisbildung selbst einem spezifischen Markt überlassen werden. Auf diesem wer
den Zertifikate gehandelt. die die Käufer zu einer enrsprechenden Art und Menge 
von Emissionen berechtigen. Daher ist häufig von einem .Markt für Umwelt, die 
Rede. Diese Kennzeichnung ist falsch, denn Art und Menge der Zertifikate, also der 
Umweltbelasrung. werden vom Staat bestimmt. Seine Aufgabe entspricht jener der 
Ermittlung von Standards und Grenzwerten bei der Umweltsteuer. Insoweit ist 
auch die Zertifikatsregelung ,reine< Staatslösung. Geht man davon aus. daß der Staat 
bei Zenifikatsvergabe die gleichen Standards setzt wie bei Umweltsteuern, so wird 
deudich, daß der Zenifikarsmarkt die Aufgabe übernimmt (die bei der Steuerlösung 
von der Bürokratie zu leisten wäre), denjenigen Preis zu ermitteln. bei dem die 
Standards erfülle werden . 

'9 Die Im Begriff des St2lldards verborgenen Probleme SInd größtr al s meISt .ngcnommcn. Ich werdt ,n 
Abschnlll 4 . ). dar,uf >.uruckkommen. 

~o Vgl. J. H . Dales. Pollution, Propcrty :>.nd PriC< ... To(onlO 1968 ; 11,. H . Ti cten berg, Tr."sfcnble Dis
chuj;c Pcrmlls .nd .he Conlrol of SUIlonary Sourcc Air PoUlJtlon : A Survey md Synth'''l, In: land 
Economics Sb, '980, 5. 3?'-4,6. 
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44 Gegenüber der Umwehsteuer haben Zertifikate eine Reihe von Vorteilen." Bei 
Verwendung von Zertifikaten ist die Schadsroffbelastung durch Art und Menge der 
ausgegebenen Zerrifikatc vorgegeben; offen ist die Höhe der Preise . Bei Steuern ist 
dagegen unsicher. ob sie die richtige Höhe für die Erreichung der Zielwerte haben . 
Bei Wachstum von Produktion und/oder Bevölkerung ergibt sich eine auromatischc 
Anpassung, da die Nachfrage nach Zertifikaten und damit ihr Preis steigen wer
den." Eine Steuer dagegen wäre ständig neu anzupassen. Dies bewirkt nicht nur 
Unsicherheit in den Encscheidungskalkülen, sondern auch politische Durchset
zungsprobleme. '} 
Zertifikarsmärkre sind trotz umwelcpoljrisclJer Voneile gegenüber dem Steuer~nsalz 
derzeit politisch ausgesprochen unilmaktiv. Kritiker sehen im Kauf und Verkauf 
von Verschmulzungsrechten den Gipfel ökonomischer Unmoral. Diese Einschät
zung ertolgt in der Regel ganz unabhängig von verteilungspolitischen Überlegun
gen. Meist bevorzugen die Gegner von UmwelIzertifikaten direkte staatliche Ein
griffe in Form von Ge- und Verboten . Eine bittere Ironie dieser Einstellung liegt 
darin. daß direkte staatliche Eingriffe die Umwc!tbdasrung faktisch durch Erteilung 
von Genehmigungen an individuelle Verursacher regeln. Damit werden - wie bei 
Zertifikaten - Verschmun.ungsrechte zugeteilt. ohne jedoch Vorteile des Preisme

chanismus zu nutzen. 

4. StmkturdeJizite kollektiver Steuerung der Umwelt 

4. I . SlAmLmlfehler 

Das Schwergewicht der Steuerung der Qualität unserer Umwelt liegt wie selbstver
ständlich auf kollektiver Ebene. Die traditionelle Regelung von UmweltkonOikten 
durch das BGB hat im Laufe der Industrialisierung mehr und mehr an Bedeutung 
verloren." Staatliche Regulierung durch Ge- und Verbote. Grenz.werte. Umwelt 
verträglichkeitsprüfungen, Emsorgungseinrichtungen und Empfehlungen (für 
Mehrwegflaschen. gegen Sprays, etc.) rangieren in der Bedeurung weit vor Haf
tungs- oder Nachbarrecht. BefürworteT und Gegner der Regulierung ignorieren 
gleichermaßen systematisches- Stilacsversagen und strukturelle Standardfehler. Wäh
rend den Befürwortern. durch Konzentration ihrer Kritik auf Marktversagen, die 
Mißachtung individueUer Präferenzen durch Politiker. Panei- und Gruppeninteres
sen, die bürokratische Ineffizienz sowie die Externalisierung von Kosten (ein
schließlich ihrer Verteilungswirkungen) als Folge immanenten Stolatsversagens aus 
dem Blick gerät. setzen Kritiker häufig entweder zu tief (Implementationskritik) 
oder zu hoch (A utOpoesis) an. Dementsprechend fehlen weitgehend Verbesserungs
vorschläge auf der Basis eines expliziten Insritutionenvergleichs. 
Einig sind sich beide Lager immerhin in der Betonung des ,verursacherprinzips <. 
Eben dieses ist jedoch häufig irreführend. Es impliziert eioe überholte Kausalitäts
vorstellung, die mit der Realität gerade der massenhmen und besonders gefährli-

~I Vgl. die Kontroveue ZWIschen R. G . Holcombe. R . E. MeIne", Correcuve T ... 'Ces ""cl Aucuons o( Right.s 
on thc Contfol of E" .. m.üue •• lfl; Publi. Fio.nee QU3nerly S. 1980. S. H S-H9 und w. E. Oltes , 
Co"""uve Taxes ""d Aucuons o( Right> on thc Control of E~terna\il\es: Some Funher Thought.s, in : 
Publi, Fimno:.: Qu>tttrly 9. '98" s. 47' -4]8. 

II GleIch .. gIlt [ur den F.n da Inllation. 
1 J Gcogl":lphische und zeHlich~ UnterschIede der Umweltbcl.slung t.<.<en SIch pnmlpldl durch SpezifiZIe

rung von Zenifik.ten berilck.o;,ehllgen. Allerding, werden dlt M;irkte cl.durch tslgrr. Dies erschwert die 
Bildung von Konkurr,"zprf1sen. 

'4 Vgl. Ctw. F.-J . Peone, Öffentliches und Pnvale, Nachb.rrechl. In: JuS, 19ß7. S. \69""181 . 
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ehen Umwelrbelastungen wenig gemein ha,. Aus dem Blick gerät dabei all zu oft der 
rechtliche Rahmen, innerhalb dessen externe Effekte der Umwelt erst möglich 

werden . Produzenten wie Konsumenten können sich Nutzungsrechte an Umwelt 
nicht autonom gewähren. Sie werden ihnen vielmehr von der Rechtsordnung 
zugewiesen. Oie konkrete Ausgestaltung der Verfügungsrechte erfolgt durch die 
staatliche Bürokratie im Rahmen ihrer vom Parlament 7;ugewiesenen Befugnisse. Da 

NULZungsrechte vom Sra~r zugeteilt, eingeschränkt oder ausgeweiter werden, be
stimmt er direkt oder indirekt den Rahmen der individuellen Umweltnutzung. 

Implizit oder expliLir werden konkurrierende Anspruche auf Umweltnutzung mit 
der Folge individuell unterschiedlicher Wohlfahnsgewinne und -einhußen gegen
einander abgewogen . 

Da sich die Entscheidungsvoraussetzungen laufend ändern, leisten Standardlösun
gen weder individuelle Erwartungssicherhei" noch verhindern sie unerwartete 
Wohlfahrtseinhußen, wenn Individuen trOtz der Existenz von Standards Umwelt
schäden ohne Kompensation erleiden. Ein individuelles Vetorecht gegen staatliche 
Umwe1tmaßnahmen, das dem Liberalismus entspräche, steht bislang kaum zur 
Debatte. Ähnliches gilt für das Problem adäquater Kompensation.'1 
Eine Oiskussion von Staarsversagen bei der Verwaltung kollektiver Verfügungs
rechte an Umwelt ist daher nötig. Anschauungsmaccrial für die theoretisch begrün
deten Aussagen liefern slimtliche Umweltskanda.lc. Es sind drei Arten systemati
scher Standardfeh!er zu unterscheiden: Erstens sind UmwelIstandards ineffizient 
und ungerecht, da sie individuellen Präferenzen und idiosynkratischem Wissen 
nicht Rechnung lr~gen. Zweitens fehlen Planem systematisch Informationen über 
Art und Ausmaß der aktuellen Schäden der Individuen. Dlher gibt es vielfach 
entweder überhaupt keine Standards. oder sie entsprechen den tatsächlichen Schä

den und der individuell gewünschten Umweltqualität nicht. Drittens kennen Stan
dardpl.mer nur bedingt zukünftige Schäden der Individuen. Änderungen individuel
ler Präferenzen in der Zukunft können sie prinzipiell ebensowenig vorhersehen wie 

Anbieter auf Märkten. Aber ei.n deuntraler Entschcidungsmechanismus reag;ert 
schneller auf Nachfrageverschiebungen. Schließlich ~ndern sich, bei gegebenen 

Präferenzen, die Opportunitätskosten als Folge veränderter Randbedingungen oder 
Preise. Die genannten Arten individueller Informationen zu nutzen, isr ein Ziel des 
unten erläuterten Refonnyorschlags.'~ 
Staarsversagen könnte im Prin7.ip durch effizientes Recht korrigiert werden!? Ein 

derartiges Recht müßte zugleich den spezifischen Besonderheiten (Synergieeffekte 
und Unsicherheit) externer Effekce der Umwelt Rechnung tragen, sowie individu
elle AbwehranspTÜche und Schadensersatzregelungen so ausgestalten, daß sie ko
stengiinscig durchsetzbar werden . Dabei ist der Staat als Verwalter kollektiver 
Verfügungsrechte an Umwelt zumindest mittelbar als Verursacher von U mwelt
schäden anzusehen . 

If ~I. )l-doch s. T,uru, H. Weldncr (Hrsg.), Ein Modell {ur uns: Die Erfolge der !'panlSchen Urn",chpoli
lik, Köln 198j; E. v. Hippd, SIl,lSh.foung für W,ldslerben!, In: NJW '98j, S. J<rJI. 

,6 Die effiz>enle NUlzung Idiosynkrau,eher lnfonn.tlonen WIN von $0 unleuch,,-dlichcn Au,orcn w,e 
H.yek und Arrow >.ls zentr."e Begründung (ür die Oberlegenheu mlrkdichtr gegtntibcr bürok .... uscher 
A1Jokallon lng ... hen. 

'7 O.be, WIrd unters,e!h .. daß das Rochl 1:ummdest leilwelse luronom In dem Sinne 151, d"ß )edenülls die 
FClIuleucrung mchl durch 'La.tlichcn Einfluß b~stlmmr Wird . Vgl. zur DeprolcsS\on.liSierung der 
JUrlSlCn Im Um",cltrcchl J. Nocke, Rechtsprodukllon der J ur",,,n Im Umwdtrcchl - eone ProfcsSlon 
<loßr ;1/\ ihr~ Grenzen. m: B.-O. ßryde. W. HoHmann·Ritm (Hrsg.), ReeJu",produkuon und RcchlSbe
"",ßtscm. B.dcn·ß,dcn 1988. 
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4.2. Rechtsvfrsagen 

Geht man, wie die Wohlfahrtsökonomie, vom Prinzip individueller Freiheit und 
Entscheidung über die eigenen Lebensumstände aus, so drängen sich Haftungsre
geln als Schutz vor nicht konsentierten Eingriffen Dritter auf (externe Effekte der 
Umwelt beeinträchtigen Gesundheit und Lebensqualität). Während in der Rechts
wissenschaft Entschädigung für in der Vergangenheit erlittenen Schaden im Vorder
grund steht (ex post Betrachtung der Verteilung), fragt die Ökonomie in erster Linie 
nach der Anreizwirkung, da sie langfristig effizientes Verhalten herbeiführen oder 
verhindern kann (ex ante Analyse der Effizienz). Es läßt sich zeigen, daß Haftungs
regeln im Prinz.ip die gleichen Resultate erz.ielen können wie Steuern oder Verhand
lungen!s 
Wlrd keine Haftung der Emittenten für Umweltschäden begründet, verbleiben sie 
bei den Betroffenen . Emittenten ergreifen dann keine Reduktions- oder Verhinde
rungsmaßnahmen. Dies ist ineffiz.ient. Haften Emittenten für Umweltschäden voll, 
so werden sie Redukcions- oder Verhinderungsmaßnahmen ergreifen, solange deren 
Kosten unter denen der Kompensation liegen. Damit stellt sich langfristig ein 
effizientes Resultat ein. 

Können Betroffene durch Präventivmaßnahmen Umwel{5chiden billiger verhindern als Emit
teßten, iSI die Haftungsregel enLSprechcnd zu modifizieren. Auch Fahrlässigkeilsregeln kön
nen d3nn effizient sein, wenn Sorgfaltsstandards von den Gerichten so festgelegt werden, daß 
individuelle Priivenuvrnaßnahmen tendenziell in Übereinstimmung mit der Zahlungsbereit
schafl der Individuen fur die gewünschte Umweltqualität gebracht werden." 

Wie die Institutionen Markt und Staat, unterliegt auch das Reche systematischen 
Ineffizienzen. Rechtsversagen liegt vor, wenn die spez.ifischen Besonderheiten der 
Umwehnutzung rechtlich inadäquat verarbeitet werden. Dies ist etwa dann der Fall, 
wenn Sta3tSversagen für das Recht kein Thema ist, oder wenn tradierte Kausalitäts
vorstellungen Synergieeffekeen, Informacionskosten und Unsicherheit nicht gerecht 
werden. Folge von Rechtsversagen ist, daß Umweltschäden bei den Betroffenen 
verbleiben, weil wohlfahrtsökonomisch begründete Ansprüche gegen den Staat 
und/oder Private aus den genannten Gründen ins Leere gehen , Ansprüche auf 
staatliches Handeln oder Schadensersatz greifen nicht, wenn Individuen weder ein 
Vetorecht gegen Maßnahmen kollektiver Verwaltung der Umwelt, die ihre Gesund
heit oder Freiheit beeinträchtigen, noch Kompensation zugesprochen wird . Zivil
rechtliche Ansprüche greifen nicht, wenn rechtliche Regelungen bestimmte Arten 
externer Effekte nicht erfassen, Beweislastregeln die Durchsetzungskosten prohibi
tiv erhöhen und/oder Kompensation den tatsächlich bei den Individuen anfallenden 
Schäden nicht entspricht. Den Individuen wird so die Möglichkeit zur freien 
Gestaltung ihrer Lebensbedingungen genommen, es erfolgt eine Umverteilung der 
Wohlfahrtspositionen von den Geschädigten zu den Nutznießern des Umweltver
brauchs, und es werden falsche Anreize für die Zukunft gesetzt. Da letztlich die 
Rechtsprechung darüber entscheidet, wem im konkreten Fall unter welchen Bedin
gungen welc~es Verfügungsrecht zugesprochen wird, soll Rechtsversagen anhand 
höchstrichterlicher Entscheidungen demonstriert werden . 

1& VgJ. R. COOler, Thc CO" of Coosc, Ul: Joum.1 01 Legal Studies, t 9h. 
29 Bei Kompcruuion ist d.rauf ~u 3chten, dAß di,' Bem ... sungsgrundlagc so gewählt WIrd, d;>/l die 

Betroffenen die Komp"nsmon durch etgenes VerhQhen mehl beemllus.cn kannen (et'Ol' b • ..-ußter KAuf 
umweh- oder gc.sundheit.Ssch.dlicher Produkte, lbstchllichcr ZU4Ug U1 IlugJ3l"01ge-scblidigte Gegend. 
ete.). B~i alltn N>hcn.mgsvedilircn und Hilfsgrößen ,md ~uch bCl subopllmalcn lösungen dieJemgen 
\"on.u2.1chen, die W!gfnstig nchuge AnrelLe se(ZCn. 
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4.2.1. Ansprüche gegen den Staat 

I. Wie weit die Vorstellung geht, die von Immissionen beeinträchtigte WohlJahn 
der Individuen werde vorn Staat bzw. der Regierung korrekt verwaltet. läßt ein 
Vorprüfungsbeschluß des Bundesverfassungsgerichts vorn '4 . 9. 1983 erkennen.)O 
Das Begehren. über eine auf An. 2, '4 GG gestützte Verfassungsbeschwerde wirksa
mere Maßnahmen des Bundes gegen die Luftverschmuezung z.u erzwingen, wurde 

vorn Vorprüfungsausschuß abgelehnt. Das BVerfG hatte bereits Bedenken gegen die 
Zulässigkeit der Klage. da die Beschwerdeführer sich nicht auf einen ausdrücklichen 
Gcsetzgebungsaufcrag der Verfassung berufen könnten . Deshalb hänge ~die Ent
scheidung, ob und mit welchem {nh:llt ein Gesetz zu erlassen ist. von vielen 

wirtschafdichen, politischen und haushahsrechdichen Gegebenheiten ab. die sich 
richterlicher Nachprüfung im allgemeinen entziehen «.)' Entscheidend für den ab
lehnenden Beschluß war jedoch die Auffassung des BVerfG, daß die Verfassungsbe
schwerde inhaltlich keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe: 

. Der Gesetzgeber hat eine etwaige. ~U5 Arcikel 1 I, 1 [J I und An. 141 r GG folgende 
Schut~pflicht nicht evident verletzt. Ohne Bedeutung ist dabei, ob auf dem Gebiel der 
Bekiimpfung der Luftverunreinigung bereitS befriedigende Verhältnisse erreicht oder :tlle 
denkbaren Schutzmaßnahmen verwirklicht worden sind .• Die Entscheidung. wie die staatliche 
Schutzpflic.ht Zu verwirklichen sei. gehöre "nach dem GrundHlz der Gcwahenteilung und 
dem demokratischen Prinzip in die Verantwortung des vom Volk unminelbar legitimierten 
Gesetzgebers. Diesem gebühren angemessene Erfahrungs- und Anpassungsspielr:iumc. da 
verläßliche. auf amtlichen Untersuchungen beruhende Erkenntnisse über die Au~wirkungen 
von Luftverunreinigungen auf Mensch und Natur noch nicht vorliegen und es sich zudem 
schon angesichtS des zu regelnden S~chycrhahs (Lullreinhaltung) und dessen internation:der 
Verflechtung um eine komplexe Materie handelt • . l ' 

1. Mit der Argumentation des BVerfG ise auch die Antwort auf die Frage präfor
miert, ob der einzelne für erlittene Umweltschäden gegen den Staat mit Aussicht auf 
Erfolg Schadensersatzanspruche geltend machen kann. Ein baycrischer Waldbesit
zer klagte gegen den Bund auf Schadensers:ltz wegen schädigender Auswirkungen 

der Luftverschmutzung auf seinen Waldbestand. Der Kläger beschränkte seine 
Forderung ausdrücklich auf den Zuwachsverlust (ca. DM 4000) für die Jahre 
1973-19S3. Er warf der Bundesregierung vor. sie sei ihrer Schadensverhütungs
pfucht nicht ausreichend nachgekommen. habe schuldhaft versäumt, sich rechtzeitig 

mit den Problemen des Waldsterbens vertraut zu machen und habe insbesondere die 
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Emittenten zu spät verschärft.)) 

LG Bann und OLG Köln H verneinen die Pflichtverletzung unter Berufung auf den 
oben genannten Beschluß des BVerfG.JS 

Das LG Bonn begründete seine Entscheidung hauptsächlich damit. daß der Gesetz
geber abwägen müsse »zwischen zukunftsorientierter Umweltpolitik und den dar
aus entstehenden Folgen für große Industriezweige ... (und) nicht zuletzt für die 
Arbeitsplätze"'. Es lägen keine verläßlichen Erkenntnisse über Folgen der Luftver
schmutzung und Ursachen des Waldsterbens vor, »aufgrund derer die Bundesregie
rung schon in den 70er Jahren zu nur einer. ganz bestimmten, Handlungsweise häne 

jO Vgl. NJW 1981. '93 I. 
lr NjW 198), 19P; ähnlic.h bercllS früber BVerlG 16. 14, 701.: NJW '981, .6H für den L'mmhulz. 
Jl BVe.r{G NJW 198),19)2. 
H Vgl. v. Hippe!, Sfl'lSbafrung für Waldsterben. a. a. 0., S. ) I. 
l4 Vgl. NJW 1986. \89· 
J\ In tlnem ähnlich gebgerten F.II <Lnes Schwlrz'IJ.ldb.uem haI der BGH (NJW '988,478) zw,r ebenhll5 

entschieden. d>1l der S,." n>eh geltendem ~eh, I,; r die neu.mgen W>.Idschädcn mchl hotf,c,. ImmerhLll 
hält der erkennende Sen." die W.ldsch:;dcn dem Grunde nach für ,·ntsch.digung.würdig und enlSchädi
gungsbec:lürfng. Er 1St allerdings der Au":usung, d>1l eine erforderliche Entschadigungsrcgdung vom 
G .. c'Ugel>Cr, nicht durch Richterrecht, gC1rofien werden müsse. 
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gelangen können. Auch der Kläger hat nicht vorgetragen, worin diese Maßnahmen 
konkret häuen bestehen müssen, um die hier in Rede stehenden Schäden mil 

Sicherheit (Hervorh. d. V) abzuwenden« .)6 

3. Damit ist der Kreis geschlossen. Individuen wird (jenseits des Bezuges auf 
bestehende Normen im Genehmigungsverfahren) gegenüber dem Staat - der die 
Nutzung der Umwelt ja steuert - weder ein Rechr auf Tatigwcrden noch ein 

Emschädigungsanspruch zugestanden. Das BVerfG verneint eine evidente Verlet
zung sta~ltlic:her Schutzpflichten durch den Geserz- und Verordnungsgeber (Staats
versagen) unter liinwe;s auf staatliche Maßnahmen zum Schutz des Waldeigentums, 
die seit Beginn der siebziger Jahre getroffen wurden. Dieser Auffassung schließen 
sich LG Bonn, OLG Köln und BGH anY Die Argumentation steht in der 
Tradition des Welfarismus, da (Gesundheirs-)Schäden der Opfer aufgerechnet 
werden gegen Vorteile der Umwelenuczung für Unternehmer und Arbeitnehmer. 
Seaatlichen Informationsdefiziten angesichts einer .komplexen Materie. wird Ver
ständnis entgegengebracht. Geschädigten Individuen dagegen wird abverl<Ulgt, ver
läßliche Erkenntnisse über die genauen Auswirkungen bestimmter Luftverunreini
gungen auf ihr Eigentum oder ihre Gesundheit vorzuweisen. Anfangsverteilung 
individueller Verfügungsrechte sowie Ineffizienzen ihrer kollektiven Verwaltung 

werden durch die Rechtsprechung nicht angetastet. Da Kompensation für crlirrene 
Schäden nicht erfolgt, werden falsche Anreize für Emittenten gesetzt. Es liegt daher 
Rechtsversagen im oben gekennzeichneten Sinne vor. 

Der Verweis auf den demokratischen Entscheidungsprozeß ist nur insofern ange
bracht, als Individuen niche ein Recht auf Durchsetzung allgemeinverbindlicher 
Umweltstandards zugestanden werden kann, die allein ihren subjektiven Präferen

"Zen entsprächen.J8 Andererseits sind vom Gesetzgeber getroffene Entscheidungen 
doppelt mehrheitl ich vermierelt (zum einen über die Wahlen zum Parlament, zum 

anderen über Entscheidungen im P~rlament selbst). Sfaadiche Vergabe und Regulie

rung von Nutzungsrechten an kollektiven Umweltgütern stimmt daher höchstens 

zuf"allig mit individuellen Präferenzen und tatsächlichen Schäden überein. 

4.2.2 . Ansprüche gegen Prl1Jate 

Für das Verständnis des Versagens individueller Umweltrechte auch gegen Private 
aufgrund staatlicher Ausgestaltung der Verfügungsrechle ist ein Urteil des BGJ-l aus 

dem Jahre 1984J9 aufschlußreich: Die Kläger sind Betriebsangehörige einer Firma, 
deren Betriebsparkplatz an das Gelände eines Unternehmens grenzt, das eine 

Anlage (Kupolofen) zum Einschmelzen von Roheisen und Rohstahl betreibt. Diese 
Anlage ist nach § 4 BImSchG genehmigt. Die Kläger verlangen ErsHz des Schadens, 

der ihnen dadurch entstanden ist, daß ihre Fahrzeuge durch Staub aus dem 

Kupolofen der Beklageen beschädigt wurden (der Staub hatte sich in den Lack, das 
Glas und die ChromteiJc gefressen). D.ls beklagte Unternehmen beruft sich darauf, 

daß der Kupolofen täglich kontrolliere werde und ausweislieh der Kontrollunterla
gen die erlaubten Höchstwerte nicht iiberschrinen "lV"Urdcn. Außerdem kämen vier 

weilere Werke als Schadensverursacher in Betracht. Schließlich treffe die Kläger an 

)6 NJW 1981. 71. Ähnlich 01 C; Köln, NJW '9~~, 59' · 
J7 Nlch Auf(lSSung des ßGH kann e, d.hingc,~cU! bleiben, .ob für die Zell n.eh Erlaß di .... Enuchcl· 

dung ... ein, cv,d<"n'~ Schu.zpflich.vcrl«xung anzunehmen \S!'. Dmn <S rehle · an eLner gesetzlichen 
Nonn, die hIerfür Ansprüche auf En.schädigung oder .uf Ausgletchsl."wngen Im Bereich cle"> An. 
'4 I 1 GG ,·orsieht. NJW '988,481. 

J8 Dabei <leih gerade der Schadensersatz ein Minel du, bel der KolhSlon ,ndiVIdueller Re<:hte ~men 
Ausgleich und zugleICh emen Anre07. zur Vcnneidung zu sch.ffen. 

39 NJW '98\ . 47· 
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den behaupteten Schäden ein überwiegendes Mitverschulden. Die Kläger sind in den 
Vonnstanzen unterlegen. Die Revision beim BGH hatte teilweise Erfolg. 
I. Ausgallgspunk\ der rechtlichen Argumentation ist die Unterstellung des OLG, 
daß die behaupteten Schäden an den Fahrzeugen der Kläger auf den Staubauswun 
des Kupolofens zurückzuführen seien. Der Anspruch aus § 906 J[ 2 BGB (Einwir
kungen vom Nachbargrundstück), der Entschädigung für eine Beeinträchtigung der 
Benutzung oder des Ertrages des Grundstücks gewährt, greife nicht, so der BGH, 
da er »durch den Bezug zu dem von der Immission betroffenen Grundstück 
bestimmt und begrenzt~ werde. Auch Folgeschäden erfasse er nur, »wenn und 

insoweit diese sich aus der Beeinträchtigung der Substanz oder Nutzung des 
betroffenen Grundstücks selbst entwickeln" .~o 

Die umweltökonomische Wirksamkeit der Haftungsregel wird verhindert oder 
eingeschränkt, erstens durch die Beschränkung auf einen Spezialfall (Beeinträchti
gung der Benutzung oder des Ertrages des Grundstücks), zweitens durch die 
Beweislastverteilung (der Geschädigte hat nicht nur deo Schaden, sondern auch 
Kausalität sowie Unzumutbarkeit der Immission nachzuweisen und so erhebliche 
Inforrnationskosren zu tragen),4 1 wodurch die Kosten der Reehtsdurchsetzung 
steigen, und. drittens durch die Enrschädigungsregel ()billiger Ausgleich, entspricht 
in der Regel nicht wohlfahrcsökonomischen Erfordernissen). Das Verfügungsrecht 
ist, viertens, unsicher, da es auch von kollektiven Entscheidungen abhängt. Eigentü
mer können Immissionen nämlich dann nicht verbieten, wenn der Emittent sich im 
R.1.hmen einer ortSüblichen Nutzung seines Grundstücks hält bzw. wenn dessen 
Betrieb immissionsrechdich genehmigt ist. Genehmigt der Staat etwa ein Kohle
kraftwerk, so kann dies die Onsüblichkeit von Immission entscheidend beeinflus
sen. In derartigen Genehmigungsverfahren finden implizit oder explizit Kosten
Nutzenabwägungen statt, die die tatsächliche Rechtsposition Betroffener inhaltlich 
erheblich verändern . Schließlich sind Immissionen, die nur mit unzumutbarem 
Aufwand verhindert werden können, hinzunehmen (wenn ~uch gegen ,billigen 
Ausgleich<). Es kann daher nicht überraschen, daß §§ 1004, 906 BGB die mit 
industriellem Wachstum einhergehende zunehmende Belastung der Umwelt nicht 
verhindern konnten. 
2. Auch das BlmSchG (§ [4 $.2 - Ausschluß privatrechrlichcr Abwehransprüche) 
könne keine Anwendung finden, so der BGH weiter, da die Kläger nicht zum Kreis 
der Anspruchsträger gehörten. § [4 S.2 BImSchG gewähre "Schadensersatz als 
Surrogat demjenigen, dem § 14 S. J BfmSchG einen bürgerlich rechtlichen, aus 
Eigentum oder Besitz des betroffenen Nachbargrondstücks hergeleiteten Anspruch 
auf Einstellung des Betriebes der Anlage abschneidet«." Als Benutzer des Betriebs
parkplatzes hätten die Kläger keinen entsprechenden Besitz am Betriebsgrondsruck 
selbst gehabt. 
Diese nachbarrechdiche Sonderregelung ist, wie jene in § 906 BGB, nur geeignet für 
einen Sonderfall externer Effekte, die sich auf die Grondstücksnachbarn beschrän
ken. Sie findet kaum Anwendung, weil durch extensive Auslegung von § 906 

(Ortsüblichkeit) Kompensation regelmäßig nicht uber § 14 S.:z BImSchG stattfin
det. Für den Fall summierter Immissionen bietet die Vorschrift ebenfalls keine 
geeignete Anspruchsgrundlage. Beweisprobleme sowie Durchsetzungskosten sind 
analog 'Zu denjenigen bei § 906 BGB. 

~o NJW )985. 47. 
~) Für summIerte ImmlS5\()Ocn sowIe generell (ur ImmISSIonen, die durch bloßen Augenschein ruch, bIS ~ur 

Immossionsquellc rüch-u,olgblf .ond. IS( in der Regrl davon auswgehcn, daß di, ßewelsl>S, (ur den 
K.us>.1zllS.1mmrnhang die Opftr mit In(orm.llonsko5le.n 'n eoner Hoh< bCJ.Slct, die <me DUfChs"7.Ung 
ihres Rcchl.un'pruchs verhIndert. 

~2 BGH NJW '9&), 48-
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JO J. Es käme als Anspruchsgrundlage daher nur »unerlaubtc Handlung« (§ 82) BGB) 
in Betracht. Diese Vorschrift fordert RechLSwidrigkeit und Verschulden. Innerhalb 
des nachbarschafrlichen Gemeinschaftsverhältnisses sei, so der BGH, § 906 maßge
bend dafür, »ob eine widerrechtliche Handlung im Sinne des § 823 BGB vorliegt«, 
und .fübren Immissionen nicht zu einer DelikLShaftung des Emittenten ( ... ), wenn 
( . . . ) sie auf einer ortsüblichen Benutzung des emittierenden Grundstückes beru
hen-. Entsprechend haben die Kläger in diesem Umfang Immissionen aus dem 
Kupolofen (als rechtmäßig) hinzunehmen, soweit diese nicht durch zumutbare 
Schutzvorkehrungen des Unternehmens verhindert werden können . Insoweit trage 
der Emittent die Beweislast. Doch JOdie Anforderungen an diesen Entlasrungsbeweis 
(dürften) nicht überspannt werden«. Da ~für die schadensrechtliche Beurteilung 
davon auszugehen (ist), d4ß bei Ei.n.hallung (der Werte der TA-Luft, d. v.) regelmä
ßig schädliche, unzulässige Immissionen nicht eintreten werden« (Hervorh. nicht im 
Orig.) soll den Emittenten »die Einhalrung der Immissionswerte der TA-Luft 
regelmäßig von dem Verschuldel1svorwurf (entlasten)~ .H 

Es ist hier also die Verschuldensebene, auf der der BGI-I den Schutz der Nicht
Grundstückseigentümer ins Leere laufen läßt. Bei § 823 BGB besteht, ähnlich wie 
bei § T 4 BImSehG, ein entscheidendes Problem für die Rechtsdurchsetzung darin, 
daß Verwaltungsvorschriften wie TA-Luft und TA-Lärrn - im Gegensatz zu § 906 
BGB - zur Schaltstelle für die Anerkennung von Schaden und für dic Beweislasrver
teilung gemacht werden. Für die schadensrechtliche Beurteilung wird davon ausge
g:mgen, daß bei Einhaltung der Werte der TA-Luft regelmäßig schildliehe, unzuläs
sige Immissionen nicht eintreten werden. Nach der Argumentation des BGH 
entlastet die Einhalrung dieser Werte den Emittenten regelmäßig vom Verschul
densvorwurf. Damit wird der haftungsrechtliche Anspruch aus unerlaubter Hand
lung weitgehend abhängig von der Einhaltung eines scaatlich gesw;ten Standards. 
Besondere Umstände, die einen Emittenten zweifeln lassen müssen, daß die Beach
tung der Werte der TA-Luft nicht ausreicht, um unzulässige Immissionen zu 
vermeiden, sind von den Betroffenen nachzuweisen. Das ist im angesprochenen Fall 
umso unverständlicher, als das Berufungsgericht unterstellt hat, die Schäden seien 
auf den Staubauswurf der Kupolofenanlage zurückzuführen. Dies ist ein Indiz 
dafür, daß die Emissionswerte der TA-Luft im konkreten Fall offensichtlich nicht 
ausreichten, um Schäden zu verhindern. Der BGH geht demgegenüber von der 
umgekehrten Vennutung aus. 
Damit wird Angelpunkt der Beweislasrverteilung ein scaatlicher Standard, so daß 
auf subtile We.ise selbst Individualrechte an Umwelt :luf kollektiver Ebene verwaltet 
werden . Scaatsversagen in Form unzureichender Standards wird per Annahme für 
den RegelfaJl ausgeschlossen. Die Beweislastverteilung des BGH führt letztlich 
dazu. daß der Betroffene Stanclardfehler nachweisen muß und diese wiederum für 
den Emittenten erkennbar waren . Das bewirkt derart hohe Informationskosten, daß 
die Durchsetzung des Anspruchs praktisch unmöglich wird. Bei summierten Im· 
missionen werden die Infoonatiomkosten noch höher. (Im WaldschadensfaU dient 
der Hinweis auf die Infonnationsprobleme bei Synergieeffekten dazu, den Staat, der 
ja für Verwaltungsvorschriften - TA-Luft, TA-Lärm - oder bei Genehmigllngsver
fahren als der überlegene Informationsträger angesehen wird, von Handlungs- oder 
Entschädigungspflichten freizusprechen) . Der Einbezug der TA· Luft-Standards in 
die Beweislastregelung korrigiert nicht $taaLSversagen und Sundardfehler, sondem 
verlängere diese bis in die privaten Ansprüche hinein . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-1-36
Generiert durch IP '52.14.63.59', am 02.05.2024, 22:54:33.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-1-36


5. Dezentralisierung 

5.1. Kleine Netze und wahre Bedürfnl.He 

Kritiker von MarktgesellschafcenH behaupten. die Menschen würden in diesen nicht 
ihre .wahren< Bedürfnisse befriedigen. sondern den vielfaltigen Verlockungen der 
Warenwelt und der Werbung erliegen. Diese in zahlreichen Varianten vorfindbare 
Kritik ist insofern unfruchtbar. als die Suche nach den venneintlich eigentlichen 
Bedürfnissen des Menschen zu einern ahistorischen Konstrukt einerseits und der 
Annahme beliebiger Manipulicrbarkeit andererseits führen muß. Auch mit dem 
Verweis auf Grundbedürfnisse ist nichts gewonnen, denn deren Übersetzung in 
Konsumhandlungen kann nicht von der konkreten Gesellschaft abstrahieren. Sie 

muß daher voraussetzen. was erst erklärt werden soll. Plausibler ist dagegen die 
These, daß ein wachsender Teil der Güter und Dienstleistungen erworben wird, um 
soziale Bedürfnisse wie Anerkennung, Status oder Prestige zu befriedigen.il Würde 
dagegen Verlangen nach sozialer Anerkennung nicht über Sutusgüter transportiert, 
sondern in einern Kommunikationsprozeß )ausgetauscht(. könnte dies zu einer 
Verringerung der Nachfrage nach ressourcen verzehrender Produktion und so zu 
Umweltschonung führen. 
Ziel des utopischen Konzepts kleiner Nerze ist die ~ Vertiefung der mitmenschlichen 
Kommunikation«, die Förderung von Solidari[ät und Hilfsbereitschaft in über
schaubaren Gruppen und sogenannten Wahlverwandtschaftsfamilien46 sowie die 
Entwicklung einer gemeinschaftsbezogenen MOI1lI. Prognosen über das Niveau des 
materiellen Konsums deraniger sozialer Kleinsysteme bleiben vage. Vorn drastisch 
gesenkten Niveau vor allem in Wohngemeinschaften bis zum Lebensstil, der .eine 
gewisse Bescheidenheit verlangt<)47 rangieren die Vennucungen. Der Frage nach den 
veränden:en Mustern der Bedürfnisumsetzung wird erstaunlich wenig Beachtung 
geschenkt. Allen derartigen Konzepten scheint die bekannte Maslowsche Bedürfnis
pyramide zu grunde zu liegen . Danach beziehen sich ,höhere(, >reifere< Präferenzen 
vor allem auf zwischenmenschliche, immaterielle Bedürfnisarcen. denen notwendig 
eine nicht näher erläuterte Sättigung im materiellen Bereich vorausgehe. 48 

Den genauen Nachweis. welche Qualität humaner Beziehungen nötig ist. bleiben 
die Autoren schuldig. Die bloße Behauptung. daß -Menschen . . . nur in kleinen, 
überschaubaren Einheiten sie selbst sein ... ".9 können, d. h. Freiheit, Selbstverwirk
lichung und Menschenwürde finden. besagt noch nichts über die Art der Beziehun
gen und der daraus folgenden Bedürfnisbefriedigung. Allein aus der Zunahme und 
Intensi.ät direkter Kommunikationsformen ist kaum auf Venneidung von Frustra
tionen und kompensatorische Kurzschlüsse zu schließen. Das Verlangen nach 
Starusgütcrn, das Gedeihen von Neid. Haß. Provinzialismus, Intoleranz und er
zwungener Askese ist auch aus den traditionellen. überforderten Kleinfamilien und 
Dorfgemeinschaften zur Genüge bekannt. Jedenfalls begründen die gewünschten 
neuen Verhaltensweisen allein weder ein weniger ausbeuterisches Naturverbältnis, 
noch die intendiene Befriedigung kommunikativer Bedürfnisse. 
Ein großer Teil ökologischer Kritikcr erliegt der Versuchung. anderen ein falsches 

44 Vgl. A. Gorz. ÖkologIe und freihcll. Benng. zur WachSlumsknse, RClnbck '980; H .Jon.t.<, a. ' . O . 
(An ... . '1)' 

45 Zuletzt H. Holländer, a.'. O. (Anm. J 0). mIt w.nerführend~r lUCI""l{\Jr. 

46 Vgl. H . C. Binswwg~r " ~I., Der NA WU·R~porl: W..-gc 1US der Wohlstandsfalle. Str>lcg,cn gegen 
ArbeilSloSlgk~i( und Umwdtkruc. Ffm '978. 

47 Vgl. J. Huber, , .•. O. (Anm. 8), S. ,64 . 
48 Vgl. W. Lelss. Die Grenzen d.r Bedürfnlsbe1riedigung. 1II : Technologie und Politik 1 >, 1978. S. J 14 f. 
4,9 E. F. x-humlchcr, Di. Rückk.hr 7-Um menschlich." M.tß. Altcrn>li"Cß für Win.sch~{t und Technik, 

Rtlnbck '97), S. 67 . 
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52 Bewußtsein und Unkenntnis ihrer eigentlichen Interessen zu unrerS'tellen. Sie 
geraten damit in die Gefahr elitärer Besserwisserei und der Etablierung von Nor
men, die ebenf<llls Fremdbestimmung bedeuten . Emanz.ipatorischer ist allemal das 
Vertrauen in die Selbsterkenntnis und Fähigkeit zur Selbstbestimmung, auch wenn 
klar ist, daß Menschen nur durch Versuch und Imum herausfinden, was die für sie 
beste Handlungsahemacive in konkreten Wahlsituationen ist. 

5.2. Kommunale Selbstbestimmung 

Ein Teil der Ökologiebewegung identifiz.iert Selbstbestimmung in erster Linie mit 
kommunaler Auconomie, die sich von staatlicher Reglementierung freimacht und 

regionale Vielfalc fördert . Damit verbunden ist die Vorstellung. daß sich in kleinen 
Einheiten Umweltschutzanliegen besser durchsetzen ließen . Politikempfehlungen 
bewegen sich "Zwischen der Ablehnung all dessen, was groß und unkontrollierbar 

erschejne, und der Skepsis gegenüber dem Selbstbestimmungsvermögen vorgeblich 
isolierter und darum schwacher Individuen. 10 Dezentralisierung wird als elemenra
rcr Bestandteil einer okologischen Wirtschaftspolitik verstanden.!' 
Nun ist die reine Redimensionierung von Produktionseinheiten keine ausreichende 

Antwort auf Narurzerstörung; Klcinstgröße bedeutec noch nicht okologisehes 
Optimum . Entflechtung aJleine ist kein ausreichendes Instrument des Umwelt
schutzes. Zu fragen ist dahe(, ob erstens die Schaffung von Auswahlmöglichkeiten 
zwischen verschiedenen, von Kleingeme.inden bereitgestellten Umweltqualitaten 
eine Besserstellung der Iodividuen bedeutet und ob zweitens die Verkleinerung von 
Kollektiven dic Qualität politischer EnLScheidungsprozesse insofern erhoht, als in 

Standardbestimmungen Präferenzen der Mitglieder berücksichtigt werden kön

nen. 
Eine Ausweirung umwchpolitischer Kompetenzen setzt politische MehrheiLSver
hältnisse voraus, die derzeit nicht zu sehen sind. VDrbedingung ihrer Wirksamkeit 
sind externe Effekte, die sich auf die Grenzen politischer Gemeinden beschränken 
(lassen). Ist diese Bedingung gegeben, erlaubt korrununale Selbstverwaltung spezifi

sche Lösungen (für Abfallbeseitigung, Abwasser, Energieversorgung, Lännschutz, 
etc.). Erforderlich ist eine Bereitschaft der Individuen, anfallende (Opp0rlunitäLS-)

Kosten zu tragen .!' Differenzierung kommunaler Selbstbestimmung nutzt die nur 
,vor Ort< zugänglichen Infonnationen und formt sie in verbindliche Standards unter 
weitgehender Ignorierung und auch Ohnmacht gegenüber regionalferoen Effekten. 
In einem für alle Regionen einheitlichen Zielwert dagegen .versickern .. die für die 

Menschen wichtigen Charakteristika »ihrer. Umwelt. deren Einmaligkeit einer 
Nivellierung der Lcbensverhälmisse zum Opfer fallt. 

A!lzu große Erwanungen hinsichtlich der Durchselzung individueller Präferenzen, 
die sich an eine Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen knüpfen, ignorieren 
Realitäten kommunaler Politikpraxis. Zwar ist nicht zu leugnen, daß in kleinen 

Gremien bei MehrheiLSwahlrecht die Zahl der Unterlegenen abnimmt und somit 
mehr Menschen ihre Präferenzen realisieren können . Vielleicht nimmt auch die 

10 Die Parul .Die Grünen- forden "In(" -Entflechtung der Ballung,riiume, um eme okologl5ch tr.gb". 
mdustnelle Produkuon Zu ermöglichen. und unterstütz' " ... 3/1. Bewegungen, die "ch lur dcuntrak 
und ubcrsch.ubare Produktionsetnhe",n, sowIe eIße demokrlllSCh kontrollierbart: vc(aml.nc Anwen
dung der Technik emseuen- (Bundtsprognmm der Grunen). 

I' .E.., 1St die Ballung und der m"slve Angriff auf die Narur, die die großten Umwchprobleme s ch~{fen ' , 
E. F. Schumacher, a.' . O. (Anm. 49). S . • J. 

5' Mit uetgender Vidbl, der Reg,onal"""d,rd, erhoh~n SIch adrnm'$tr..",. Komm und Aufwendungen 
zur Erlangunc ",Ievanter In(omuuoncn rur die Bmger 'OWI< (ur ",.lus",dle An'ledler, die t lnen 
geeIgneten Standon suchen . 
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Macht der Bürokratie ab. Dies ist wenvoll für die Verbesserung demokratischer 
Entscheidungen. Es reicht aber noch nicht aus, auf individuelle Verfügungsrechte an 
Umwelt zu verzichten. 

5.J. Verstärkung indivIdueller flechte 

Die vorangegangene Analyse hat deudich gemacht. daß IneHizienzen kollektiver 
Verwaltung von Verfügungsrechten an Umwelt nicht allein auf kollektiver Ebene 
korrigiert werden können. Erforderlich wäre vielmehr die Begriindung einer Art 

)Individualrecht auf ökologische Selbstbestimmung< in Verbindung mit geeigneten 

Schadensersatzregelungen. Ein "Recht auf ökologische Selbstbestimmung" ist er

stens durch die Idee des Gesellschaftsvertrages begründet. Es folgt zweitens aus der 

Analyse von Markt-, Staats- und Rechtsversagen bei der Allokation und Verteilung 
kollektiver Verfügungsrechte an Umwelt. Drittens ergibt es sich aus Strukturpro

blemen von Standardlösungen. Es hätte als Ergänzung gängiger umweltpolitischer 
Instrumente eine Reihe von Vorteilen. 

Die Funktion eines ,Rechts auf ökologische Selbstbestimmung< lJßt sich anhand 
traditioneller markewirtschaftlicher Argumente erläutern. MärkLen wird kostengiin
stig dezentralisierte Informationsvcrarbeitung, innovatorische Leistungsfähigkeit 
und dynamische Anpassung an geänderte Knappheitsrelationen sowie Präferenzen 
zugesprochen. Die Entdeckung neuartiger Schäden oder die Änderung von Kosten
relationen könnte auf einem ~echten« Markt für Umwelt zu individuellen Anpas
sungsreaktionen führen. Aus Gründen, die in den Gütereigenschaften liegen, ist ein 
derartiger Markt nicht generell möglich . Ein ,Recht auf ökologische Selbstbestim
mung< mit geeigneten Emschädigungsregclungen könnte jedoch Leistungen eines 
Marktes simulieren. Die Individuen könnten Schäden ,melden<, die bei der Festle

gung von Standards systematisch nicht bCrUcksichrigt werden. Somit ergäbe sicb 
eine effizientere Informationsvermitdung mit laufenden Anpassungsmöglichkeicen, 
mit einer Signalwirkung für Standardfehler sowie mit einer anreizgerechten Kosten

belastung. 
Gleichwohl kann auf die Festlegung von Standards aus Effiz.ienzgründen nicht 
verzichtet werden . Wegen der Kollcktivguteigenschafcen der Umwelt ist eine lö
sung ineffizient, die ausschließlich auf privaten Verfügungsrechten basien. Stan
dards sparen außerdem Prozcß- und Schadensersarzkosten. Je genauer sie der von 
den Individuen gewünschten Umweltqualirär entsprechen, destO höher sind die 
Ei nsparu ngen. 
Ein ,Recht auf ökologische Selbstbestimmung< müßte prinzipiell für alle An:en 
extemer Effekte gelten. Angesichts der Komplexität dcr Materie und asymmetri
scher Information ist eine generelle Verursacherhaftung für Umweltschäden ef/i
zientJl Solange eine derartige VerursacherhaIrung, die auch tatsächlich zu Entschä
digung führt, nicht durch Gesetz oder Rechtsprechung verankert wird, sind -
insbesondere für summierte Immissionen - Beweiserleichterungen für Betroffene 
erforderlich. Dabei ist von ermittelten Schäden auszugehen, nicht VOn der Vermu
tung, sie könnten bei Einhaltung von Standards ,eigentlich< nicht auftrcren, weshalb 
das Gegenteil. insbesondere der Ursache- Wirkungszllsammenhang, von den geschä
digu:1I Individuell Il<.lehgewic,en werden IIIÜSSt: . Solange sdbst inteTJsiv!: unu auf

wendige Forschungen lediglich sratistisch signifikante Zusammenhänge ecwa zwi
~chen Schadstoffen und Krankheiten aufdecken können, sind rechtliche Anforde-

53 SI'e muß d;~ Fordtrung n.cl! MitWirkung der ßelrofltn~n ~ur S,h,delUverlunderung oder -rtduklloO 
"",hl ausschließen. 
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54 rungen an einen dctcrministischen Kausalitätsbeweis nicht sachadäquar. Da Um
wdtprobleme offensichtlich nicht tradierten rechtlichen Regelungen gehorchen, 
müssen letzrere sachbezogen angepaßt werden. Insbesondere Schadensersatzrege
lungen müssen den spezifischen Besonderheiten unterschiedlicher e)(terner Effekte 
entsprechen. Vor allem ist Problemen der Unsicherheit Rechnung Zll tragen. 
Unsicherheit kann durch Infonnationsbeschaffung reduziert werden . Die Informa
tionskosren, die geschädigte Individuen bei den geltenden rechtlichen Regelungen 
LU tragen haben, sind jedoch, wie die angeführten Beispiele zeigen, prohibitiv 
hoch.l J Damit gehen die Chancen der Rechtsdurchsetzung gegen Null. Deshalb sind 
in einem erHen Schrit( Erleichterungen hinsichtlich des Kausalitätsbeweises selbst 
bei zurechenbaren Immissionen zu schaffen. Außerdem müssen Kompensations
zahlungen, um richtige Anreize zu setzen, wohlfahnsökonomisehen Ansprüchen 
genügen. 1I 

Bei summierten Immissionen isr Fondsbildung angebracht. Fonds ermöglichen 
Geschädigten Kompensation aufgrund bloßen Schadensnachweises und setzen zu
gleich Anreize für Schädiger. Kostenexternalisierungen zu reduzieren. Fonds kön
nen von den Verursachern gespeist werden, wenn als umweltpoliti.sches Instrument 
nicht Ge- und Verbote, sondern Abgaben, Steuern oder eine Zenifikatsregelung 
gewählt wirdY 
Unsicherheit hinsichtlich des Beitrages potentieller Verursacher läßt sich durch 
Verwendung von Erwanungswerten (in die die Wahrscheinlichkeit von Schäden als 
Gewichtungsfaktoren eingehen) berucksichtigenY Dies schafft auch einen Anreiz 
für Verursacher. eigene Untersuchungen über die Schädlichkeit von Produkten oder 
Emissionen anzustellen, wenn sie erwartell, dadurch die Verteilung der Lasten 
(Fondsbeiträge) zu ihren Gunsren zu beeinflussen. Für verbleibende, auch bei 
Fondsbildung nicht zurechcnbare Schäden ist ein Entschädigungsanspruch gegen
über dem Staat vonnöten. Denn er ist, wie dargelegt, für die Zuweisung VOn 
Nutzungsrechten sowie die Fesdegung von Grenzwenen und Standards verant
wortlich. Ein derartiger Anspruch schafft einen Anreiz, Mittel dafür von den 
Emittenten z.u beschaffen und die Regulierung der Umwelt so zu gestalten, daß 
möglichst wenig Entschädigung zu zahlen ist. 
Bleibt die Frage, welche Verwirklichungschancen eine Verstärkung individueller 
Rechte har. Die Aussichten sind sicher nicht rosig. Wenn auch das Mißtrauen 
gegenüber der Vernunft staatlicher Maßnahmen 7..ugenommen hat, ist dies nicht 
automatisch einem Vertrauen auf individuelle Selbstbestimmung zugute gekommen. 
Die politische Wende hat dem Bürger keine ökologischen Rechte gebracht, sondern 
ein Feuerwerk bürokratischer Regelungen. Forderungen an den Staat könnten 
z.uruckgewender werden an die Bürger, da sie durch Wah.!en die Mehrheitsverhält
nisse im Parlament bestimmen. Insoweit erscheint auch der Verweis des BGH auf 
den Gesetzgeber vordergründig plausibel. Tatsächlich geht es aber bei UmweiLschä
den um den Schutz von Leben und Gesundheit einzelner Individuen . Daher ist auch 

54 Für Ji~ Un'~rsuchunc des Zusornmcnhangs z",",ehen Luftvenmreln.gung und Wald,ehädcn hat die 
Bundesregierung ,?8S einen Be ..... g vOn 78 Mio DM be.cttgeSieUt, vgl. v. Hippel, NJW '986, S. 593. 
Selbst mit "ne rn deran.cen Betrag dürfte der ,'on IndiVIduen gcfordene Einuln.chwels nicht möglich 
sein! 

H D3 In der WohHahn.<ökonom,~ vom IndiVIduum lusgegang~n WIrd, "'. M.ß.u:o.b für KOmpens.1110n die 
Summe., die e' bere" ware auszugeben, um Jcn Seh~den zu verhindern. Sind del':lruge Inlonn'"onco 
nlch, direkt vufügb,,., können geelgn<te Hillsgrö/lco verwcndet werden. 

S 6 Ein<" erfolgreichen V."uch on dieser Riehtung h.ben japanIsche Grrich.~ unternommen. Bel H.nWlg 
der H,uptveru"lChcr von Gerundhel15schiden erg.ben SICh erhebliche Summen. Diese hoben zu 
nu',"".n Sch.dstoffredukllonm c.",. bel Kr>f.wcrken gdühn. VgJ. S. Tsuru/H. Weld"cr, • . •. O. 

S7 Vgl. duu '\leh v. Hippel, Rclonn d .. Au.<gl"chs von Umweltschlden, In: ZRP 1986, S. 2}j ff. 
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